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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

08.11.1994 

Geschäftszahl 

5Ob557/94 

Norm 

ABGB §936 IV; 

VStG §1; 

Rechtssatz 

Da mit der Beendigung des Dauerschuldverhältnisses der bis dahin andauernde umsatzsteuerpflichtige 
Leistungsaustausch zwischen den Streitteilen wegfällt, hat derjenige Vertragspartner, der das Entgelt für die 
Übernahme der Getränkebezugsverpflichtung inklusive Umsatzsteuer vorauszahlte, Anspruch auf Rückersatz der 
anteiligen Umsatzsteuer. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1994/11/08 5  Ob   557/94 

Rechtssatznummer 

RS0029354 


